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aurenz Frenzel, stellvertre-
tender Kreisschülerratsvor-

sitzender, und Leonhard Weist,
ebenfalls eines der vorsitzen-
den Mitglieder und gleichzei-
tig Mitglied im Landesschüler-
rat, trafen sich in der ersten
Januar-Woche zu einem Ge-
spräch mit Landrat Ralf Hän-

L sel. Während Laurenz Frenzel
das Franziskaneum in Meißen
besucht, geht Leonhard Weist
auf das Lößnitz Gymnasium in
Radebeul.
Der Besuch der Schülervertre-
ter war Teil der Aktivitäten des
Landrates, mehr mit den Kin-
dern und Jugendlichen in der

Region ins Gespräch zu kom-
men. Begonnen hatte er damit
bereits im Vorjahr unter ande-
rem im Rahmen eines Land-
ratsfrühstücks auf Einladung
des Kreisjugendringes im No-
vember.

Kennenlernen und Aus-
tauschen

Neben dem persönlichen Ken-
nenlernen ging es im Ge-
spräch mit dem Kreisschüler-
rat auch um fachliche The-
men, wie die Schulsozialarbeit
und die Schülerbeförderung.
„Hierfür ist der Landkreis zu-
ständig. Als Träger sorgt er zu-
dem für die sachgerechte Aus-
stattung der landkreiseigenen
Schulen“, erläuterte Landrat
Ralf Hänsel. „Verantwortung für
das Lehrpersonal, für Stun-
denpläne und pädagogische
Konzepte trägt hingegen das
Land.“
Interesse zeigten die Schü-

lervertreter zudem an einer
stärkeren Einbeziehung von
Kindern und Jugendlichen bei
sie betreffenden Angelegenhei-
ten auf Kreisebene, etwa im
Rahmen eines Jugendkreista-
ges. Landrat Hänsel steht ei-
ner stärkeren Partizipation der
jungen Leute grundsätzlich auf-
geschlossen gegenüber, wies
aber auf die letztendliche Ent-
scheidungshoheit des Kreis-
tages hin.
Landrat Ralf Hänsel: „Ich sehe

die Arbeit des Kreisschülerra-
tes – wie auch der Schülerrä-
te in den einzelnen Schulen –
als sehr positives Zeichen der
Beteiligung und freue mich
über das Engagement der Kin-
der und Jugendlichen. Dieses
geht oft über schulische Be-
lange hinaus und umfasst auch
die Frage der Partizipation auf
kommunaler Ebene. Sie sind
daher jederzeit zu weiteren
Gesprächen willkommen.“

Pressestelle

Kreisschülerrat im Gespräch mit
Landrat Ralf Hänsel

Leonhard Weist und Laurenz Frenzel im Gespräch mit
Landrat Ralf Hänsel (v. l.) Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch

Gemäß § 54 Sächsisches
Schulgesetz bilden die
Schülersprecherinnen
und -sprecher aller Schu-
len in öffentlicher und
freier Trägerschaft im
Gebiet eines Landkreises
oder einer Kreisfreien
Stadt den Kreisschüler-
rat. Dieser vertritt die
schulischen Interessen

der Schülerinnen und
Schüler. Ferner hat er
die Aufgabe der Koordi-
nation und Unterstüt-
zung der Arbeit der
Schülerräte der Schulen.
Die Schülersprecherinnen
und -sprecher werden
jedes Schuljahr neu ge-
wählt, wobei eine Wie-
derwahl zulässig ist.

andrat Ralf Hänsel be-
grüßte in diesem Jahr ei-

nen Tag vor dem Dreikönigs-
fest die Sternsinger im Land-
ratsamt.
Mit großer Begeisterung san-
gen die zehn Mädchen und
Jungen im Atrium vor vielen
Besucherinnen und Besu-
chern und überbrachten den
traditionellen Segen.
Landrat Ralf Hänsel freute
sich über ihr Kommen und

L dankte den Kindern aus
dem Franziskus-Kinderhaus in
Meißen für ihren begeister-
ten Einsatz.
Das Dreikönigssingen steht
2023 unter dem Motto „Kin-
der stärken, Kinder schützen
– in Indonesien und welt-
weit“. Die kleinen Sängerinnen
und Sänger wussten sehr
gut über das Thema Kinder-
schutz Bescheid. Ein Thema,
dass auch Landrat Ralf Hän-

sel am Herzen liegt und das
er gern unterstützt.
Nachdem die ersten Lecke-
reien sofort vertilgt und die
übrigen für späteres Na-
schen verstaut waren, zogen
die Kinder unter der Leitung
von Maria Weinert weiter
zum Verwaltungsgebäude in
die Loosestraße.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Sternsinger besuchen das
Landratsamt Meißen

Mit großem Einsatz bei der Sache – die Sternsinger im
Landratsamt Meißen Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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ie Baugrube für den
neuen Anbau ist bereits

ausgehoben, auch wenn an
diesem Wintertag mit
Schnee bedeckt. Im Inneren
des Gebäudes an der Meiß-
ner Straße in Radebeul be-
ginnen die Arbeiten nun
ebenfalls.
Unter Aufsicht des Architek-
ten Dieter Gechter von AKL
Architekten aus Dresden soll in
den kommenden anderthalb
Jahren das 1916 errichtete
ehemalige „Kaiserliche Post-
amt“ zu einer zeitgemäßen
Musikschule umgebaut wer-
den. Bei einem Rundgang
über das Gelände und durch
das Gebäude informiert er
über das Vorhaben und die
einzelnen Bauabläufe.

Der Umbau
Die wichtigste Aussage ist
wohl: die Grundsubstanz des
Gebäudes ist trotz des lan-
gen Leerstandes in Ordnung.
Aber natürlich müssen für
die zukünftige Nutzung als
Musikschule eine neue Raum-

D struktur geschaffen und alle
Leitungen – Wasser, Heizung,
Elektro – ausgetauscht werden.
Um mehr Räumlichkeiten zu
schaffen, entsteht – von der
Straße aus betrachtet – links
des Gebäudes ein neuer zwei-
geschossiger Anbau. Versehen
mit einem begrünten Flach-
dach kann man sich dessen
Nutzung durch ein Posaunen-
quartett zur Weihnachtszeit
schon jetzt gut vorstellen.
Rechts des Gebäudes wird
der bestehende Anbau um
ein Stockwerk ergänzt. Die
Remise im Hof, früher zur Un-
terbringung der Postkarren
genutzt, wird zu Übungsräu-
men für die Schlagzeuger
umgebaut und bietet damit
zusätzlichen Platz abseits der
„leiseren“ Musikinstrumente
im Hauptgebäude.
Die Sanierung läuft unter Be-
achtung des Denkmal-, des
Brand- und des Schallschut-
zes. Um das Üben und das
Vorführen trotz des Verkehrs-
lärms der Meißner Straße zu
ermöglichen, wird eine Lüf-

tungsanlage eingebaut, so
dass die Fenster geschlossen
bleiben können. Weitere ent-
sprechende Schallschutzmaß-
nahmen sind vorgesehen.
Vieles der alten Bausubstanz
soll soweit als möglich erhal-
ten werden. Frühere Schließ-
fächer werden an anderer
Stelle zu Fächern für Unter-
lagen der Lehrerinnen und
Lehrer eingebaut und so
wieder genutzt. Treppenhäu-
ser, ein Großteil der Fenster,
Türen und die Klinkersockel
im Erdgeschoss werden erhal-
ten bzw. aufgearbeitet. Der
Dachstuhl bleibt in seiner
Struktur bestehen und das
Dach erhält eine neue Einde-
ckung.
Im zweiten Obergeschoss ent-
stehen zwei große Räume:
der ehemalige Telegrafensaal
wird zum Konzertsaal mit
Bühne und rund 100 Plätzen
ausgebaut und aus den der-
zeit noch kleineren Räumen
mit angeschlossenem Flur
wird ein großer Orchester-
probenraum entstehen.

Barrierefrei wird die Musik-
schule selbstverständlich auch
gestaltet sein. Im rückwärti-
gen Treppenhaus wird dazu
eine Aufzugsanlage einge-
baut.

Der Zeitplan
Bis Mitte 2023 sollen nun not-
wendige Abbrucharbeiten
stattfinden, es folgen neue
Rohbauarbeiten, bis Ende
2023 werden dann Trocken-
bau, Außenputz, Fenster und
die Installation von Heizung,
Wasser etc. erfolgen. Im Jahr
2024 startet dann der Fein-
ausbau mit Innenputz, Tü-
ren, Malerarbeiten und Boden-
leger. Ab April 2024 wird mit
der Gestaltung der Freianla-
gen begonnen.
Wenn alles glatt läuft, ist der
Einzug der Musikschule mit
dem Schuljahresbeginn 2024/
2025 geplant. Architekt Die-
ter Gechter: „Wir haben um-
fangreiche Voruntersuchun-
gen durchführen lassen,
aber bei der Sanierung eines
solchen Gebäudes bleiben

letzte Unsicherheiten immer.
Wir hoffen, dass uns keine
Überraschungen ereilen.“
Noch zeigt sich im Inneren
eine Mischung aus dem
Charme der Bauzeit – intak-
ter Stuck an Pfeilern, der teil-
weisen Nutzung zu Wohn-
zwecken zu DDR-Zeiten – Ta-
peten, Lampen, ein Kachel-
ofen, Sanitäreinrichtungen –
und der Graffitikunst unan-
gemeldeter Besucher. Den-
noch ist beim Rundgang mit
dem Architekten gut zu erah-
nen, wie es in nicht allzu fer-
ner Zukunft aussehen wird.
Auch die zukünftigen Nutze-
rinnen und Nutzer hatten be-
reits die Möglichkeit, einmal
einen Blick in das Gebäude
zu werfen. Die Musikschulleh-
rerinnen und -lehrer können
sich die Räumlichkeiten und
deren Nutzung gut vorstellen
und freuen sich schon jetzt
auf den Einzug. Bis dahin
sind die Bauleute am Werk.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Auf dem Gelände der Alten Post in Radebeul sind die ersten Arbeiten für
den Umbau zur Musikschule erkennbar.

Alter Charme wird zu neuer Schule

Historische Schließfächer, die an anderer Stelle wieder eingebaut und ge-
nutzt werden Fotos: Anja Schmiedgen-Pietsch

Der ehemalige Telegrafensaal – zukünftig wird sich in an der Stirnseite die
Bühne des Konzertsaals befinden.

Die historischen Treppenhäuser werden denkmalgerecht saniert und an
moderne Anforderungen angepasst.

Die Baugrube für den neuen Anbau auf der Hofseite ist bereits ausgeho-
ben.
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ie Fachkräftemesse des
Landkreises Meißen „Kom-

men und Bleiben – MEIne
ReGion“ fand als Präsenzver-
anstaltung am 27. Dezember
2022 am Beruflichen Schul-
zentrum (BSZ) in Meißen
statt. Der Messetag selbst war
ein großer Erfolg. Das kann
bereits bilanziert werden, auch
wenn die detaillierte Auswer-
tung der Fragebögen für Be-
sucherinnen und Besucher so-
wie die Aussteller zum Redak-
tionsschluss noch ausstand.
Rund 200 Besucherinnen und
Besucher informierten sich
während der drei Stunden am
Messetag bei den beteiligten
Unternehmen und Institutio-
nen sowie über deren Joban-
gebote. Darunter waren viele
Jugendliche, die die Messe
nutzten, um sich zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten beraten
zu lassen. Auch die rund 50
Aussteller zeigten sich in ers-
ten Gesprächen sehr zufrieden
über die Resonanz an die-
sem Tag, war der Besucher-
strom doch kontinuierlich.
Zusätzlich zur Präsenzveran-
staltung lief vom 27. Dezember
2022 bis 15. Januar 2023 er-
neut eine virtuelle Messe un-
ter www.meine-region-meis-
sen.de. Dort präsentierten die
ausstellenden Unternehmen
und Institutionen ebenfalls

D

ihre offenen Stellenangebo-
te. Zudem bot die Website
Informationen zu den Städ-
ten und Gemeinden sowie
den Themen Wohnen, Bil-
dung und Freizeit in den
Kommunen.
In dem Zeitraum von knapp
drei Wochen konnten insge-
samt 2.014 Besuche regis-
triert werden, wobei 5.900 Sei-
tenaufrufe und 180 Down-
loads von Dateien erfolgten.
Die meisten Besuche wurden
am 27. Dezember selbst (290)
und am 8. Januar (226) ver-

zeichnet. Beliebteste Besuchs-
zeiten waren dabei 9 Uhr,
über Mittag und nach 20 Uhr.
Betrachtet man die Zugriffe
auf einzelne Unternehmen
konnten die Elblandkliniken die
meisten Zugriffe verzeichnen,
gefolgt vom Landratsamt
Meißen und der Firma Deme-
can. Viele der Nutzerinnen
und Nutzer kamen von Face-
book auf die Website der vir-
tuellen Messe sowie von den
in Online-Medien geschalte-
ten Anzeigen.
Nutzerinnen und Nutzer hat-

ten auf der Website dieses
Mal verschiedene Möglichkei-
ten zum neuen Arbeitgeber
und Traumjob zu gelangen:
in 3D bei einem Bummel
über ein virtuelles Messege-
lände mit Ständen der ein-
zelnen Aussteller oder in 2D
mit ganz gewohnter Darstel-
lung der Aussteller auf einer
Seite. Dabei entschieden sich
knapp 1.000 Besucherinnen
und Besucher für die 3D-Va-
riante, während die Website-
Version der Firmen 582 Mal
aufgerufen wurde. 376 Be-

sucherinnen und Besucher
sind direkt über die Auswahl
einer Messehalle auf das Ge-
lände gegangen.
Im Vergleich zur ersten vir-
tuellen Messe waren auch die
Such- und Filterfunktionen
weiter optimiert worden, um
Interessierte schnell zum ge-
wünschten Job oder Unterneh-
men zu führen: gefiltert wer-
den konnte nach Berufsbe-
zeichnung, der gewünschten
Branche, einem konkreten
Aussteller oder über die Kar-
te auch nach dem Arbeitsort.
Es hat sich gezeigt, dass die
Kombination aus einer Ver-
anstaltung vor Ort und einer
virtuellen Messe eine sinnvolle
Verknüpfung ist. So können
unterschiedliche Kontaktmög-
lichkeiten – lieber im Ge-
spräch oder via E-Mail – ge-
boten und verschiedene Be-
suchsgewohnheiten bedient
werden.
Die Fachkräftemesse des Land-
kreises Meißen „Kommen und
Bleiben – MEIne ReGion“ soll
nach dieser ersten Live-Ver-
anstaltung und der zweiten
virtuellen Messe weiter ver-
stetigt werden. Die Planun-
gen für die nächste Auflage
starten demnächst.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Fachkräftemesse des Landkreises Meißen
Eine Bilanz

Die Fachkräftemesse des Landkreises Meißen am 27. Dezember 2022 im BSZ in Meißen
Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch

ar das Berufliche
Schulzentrum (BSZ)

in Meißen gerade noch Ver-
anstaltungsort für die Fach-
kräftemesse des Landkreises
konnte Schulleiter Michael
Salomon Mitte Januar den
Sächsischen Staatsminister
für Kultus Christian Piwarz in
seinem Haus begrüßen. Ziel
des Besuches, an dem als
Schulträger auch Landrat
Ralf Hänsel teilnahm, war ei-
ne Vorstellung des BSZs so-
wie ein Austausch zu dessen
derzeitiger und zukünftiger
Ausstattung.
Der erste Teil des Treffens
war denn auch ein kurzer
Rundgang am Standort Mei-
ßen: durch die Kfz-Werk-
statt, dann ein schneller
Blick auf die Baustelle für
den Anbau der neuen Nutz-
fahrzeugwerkstatt sowie eine
Stippvisite bei den Porzellan-
malerinnen und -malern.
Im anschließenden Aus-

W tausch dankte Schulleiter Mi-
chael Salomon dem Land-
kreis Meißen als Schulträger
für ein hervorragend ausge-
stattetes BSZ. Der Landkreis
Meißen investiert immer wie-
der – meist über den not-
wendigen Ansprüchen – in
die Schulen in seiner Träger-
schaft: so derzeit beispiels-
weise am BSZ Meißen-Rade-
beul nach dem Beschluss
des Teilschulnetzplanes Be-
rufsschulen in den Bau der
Nutzfahrzeughalle in Meißen.
Insgesamt sind seit 2014
rund 7,2 Mio. Euro in das
BSZ investiert worden.
Gleichwohl ging es im Ge-
spräch auch um die zukünfti-
ge Ausstattung, die es
braucht, um die derzeitige
Qualität der Ausbildung zu
halten und sie dauerhaft zu-
kunftsorientiert sicherzustel-
len. Dafür benötigt es aus
Sicht des Schulleiters in den
nächsten Jahren regelmäßig

technische Neuanschaffun-
gen sowie Erneuerungen der
Bestandstechnik. Ein Stich-
wort dabei: E-Mobilität.
Dass die Ausbildung am BSZ

Meißen-Radebeul qualitativ
hochwertig ist, zeigen die
Prüfungserfolge. So kann der
Standort Radebeul im Zeit-
raum von 2000 bis 2022 auf

73 Landesbeste und sieben
Bundesbeste verweisen. Der
Standort Meißen hat von
2003 bis 2022 14 Landes-
beste und zwei Bundesbeste
hervorgebracht.
Am Standort Radebeul sind
die naturwissenschaftlichen
Ausbildungen angesiedelt so-
wie die Fachoberschule für
Wirtschaft, Verwaltung und
Dienstleistung. Am Standort
Meißen erfolgt die Ausbil-
dung der kaufmännischen
sowie gewerblich-techni-
schen Berufe. Zudem befin-
det sich dort das Berufliche
Gymnasium. Im BSZ Mei-
ßen-Radebeul lernen aktuell
insgesamt rund 1.700 Schü-
lerinnen und Schüler.

Weitere Informationen, etwa
zu den vielfältigen Bildungs-
gängen, gibt es hier:
https://bsz-meirbl.de.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Staatsminister Christian Piwarz zu Besuch
im BSZ Meißen-Radebeul

Landrat Ralf Hänsel, Staatsminister Christian Piwarz und
Schulleiter Michael Salomon (v. l.) in der Kfz-Werkstatt

Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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ohanna Teichert (20 Jah-
re) und Andreas Castane-

da-Bolza (21 Jahre), beide
aus dem Großraum Meißen,
absolvieren seit September
2022 ihren Bundesfreiwilli-
gendienst an der Schule „An
der Nassau“ Meißen, einer
Schule in Trägerschaft des
Landkreises, mit dem För-
derschwerpunkt geistige Ent-
wicklung. Im Speiseraum der
Schule unterhalten wir uns
über ihre Erwartungen, Er-
fahrungen und Zukunftspläne.
Es ist noch Unterricht und
damit ein Gespräch möglich.
Denn sobald die Kinder in die
Pause starten, Johanna und
Andreas erblicken, erzählen
sie mit ihnen, drücken ihnen
einen Ball in die Hand oder
integrieren sie in eine lau-
fende Fußballpartie – beide
sind sofort mittendrin. Für
die „bürokratischen Fragen“
steht Saskia Fritzsch, Assis-
tenz der Schulverwaltung,
Rede und Antwort.

BFD und FSJ – was ist da
der Unterschied?
Saskia Fritzsch: Bundesfrei-
willigendienst (BFD) und das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
unterscheiden sich im Prin-
zip vor allem durch die un-
terschiedlichen Träger. Die Auf-
gaben, die die BFDler und
FSJler an unserer Schule ha-
ben, sind identisch. Während
das FSJ ausschließlich für jun-
ge Menschen bis 27 Jahre ge-
dacht ist, kann der Bundes-
freiwilligendienst von Men-
schen aller Altersgruppen ab-
solviert werden.

Warum habt Ihr Euch für
den BFD hier an der
Schule „An der Nassau“
entschieden?
Johanna: Ich möchte gern
Soziale Arbeit studieren und
mich vorher ausprobieren.
Vor allem möchte ich he-
rausfinden, mit welcher Al-
tersgruppe ich später beson-
ders gern arbeiten möchte.
Daher ist der BFD hier an
der Schule ideal, da hier Kin-
der von sieben bis 18 Jahren
lernen. Derzeit bin ich bei
18-Jährigen eingesetzt, die
ja nur wenig jünger sind als
ich. Später kann ich mir vor-
stellen, mit der Arbeit mit
jüngeren Kindern zu starten

J

und diese dann auf ihrem
Weg zu begleiten.

Andreas: Mein Ziel ist es, spä-
ter als Erzieher zu arbeiten.
Das muss nicht in einer Kita
sein, sondern ist auch in
Wohngemeinschaften für Ju-
gendliche möglich. Zur Be-
sonderheit, hier mit Kindern
aller Altersgruppen zu arbei-
ten, kommt in der Schule
„An der Nassau“ hinzu, dass
hier Kinder mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Ent-
wicklung lernen, dies macht
den BFD anspruchsvoller.

Mit welchen Erwartungen
seid ihr in das Jahr ge-
startet?
Johanna: Da meine Mama
selbst in dem Bereich tätig
ist, hatte ich recht klare Vor-
stellungen, die sich auch so
erfüllt haben. Mir war be-
wusst, dass ich einzelne Schü-
lerinnen oder Schüler im Un-
terricht begleite und für sie
ein fester Bezugspunkt sein
werde. Hier in der Schule
wechseln wir nach einiger Zeit
die Gruppe, eben um in die
Arbeit mit verschiedenen Al-
tersklassen hineinzuschnup-
pern. Aber der Bezug zu den
ersten betreuten Kindern
bleibt bestehen, wir treffen
uns ja regelmäßig im Schul-
haus. Man unterstützt als
BFDler mit seiner Arbeit die
Lehrkräfte – auch mit vielen
kleinen alltäglichen Arbeiten.

Andreas: Meine Vorstellun-
gen waren schon etwas an-
ders, aber ich bin überhaupt
nicht enttäuscht, vielmehr sehr
angenehm überrascht. Ich
hatte mit einem festeren
Lehrplan mit üblichen Fä-
chern gerechnet. Hier an der
Schule „An der Nassau“ wird
aber viel mehr Wert auf prakti-
sches Lernen und das Ver-
mitteln alltäglicher Fertigkei-
ten gelegt. Die Kinder arbei-

ten in der Werkstatt, backen
Brot in der Lehrküche und
stellen Vogelhäuser oder Han-
dytaschen selbst her. Selbst-
ständigkeit für die Schülerin-
nen und Schüler in der Zu-
kunft schaffen, ist das Ziel.

An welches Erlebnis oder
Projekt erinnert Ihr Euch
ganz besonders?
Andreas: Wie viele Men-
schen hatte ich natürlich an-
fangs großen Respekt vor dem
Umgang mit den Mädchen und
Jungen. Mich hat erstaunt und
gefreut, wie schnell wir zu
einem Miteinander gekommen
sind und wie wenig Berüh-
rungsängste es jetzt gibt. Die
Kinder haben sowieso weni-
ger Kontaktschwierigkeiten.

Johanna: Mich hat ein Erleb-
nis mit einem Mädchen, das
im Rollstuhl sitzt, ganz beson-
ders beeindruckt. Wir haben
uns zusammen auf eine Mat-
te gelegt. Ihre Lebensfreude
und den Spaß, den sie an
der Bewegungsfreiheit hatte,
war zu spüren und hat mich
unheimlich beeindruckt.

Wie läuft ein Tag in der
Schule ab?
Andreas: Wir arbeiten von
7 bis 15 Uhr. Der Unterricht
beginnt um 8 Uhr und geht
bis 14.30 Uhr. Viele Kinder
kommen bereits gegen halb
acht. Dann wird mit ihnen
gefrühstückt. Nach dem Un-
terricht gibt es die Möglich-
keit, sich am Schülercafé
oder Leseclub zu beteiligen.
Montags besucht uns unser
Schulhund Tipsu, das ist im-
mer ein Höhepunkt für die
Kinder und wirkt sich sehr
positiv auf sie aus.

Und ein Schuljahr?
Johanna: Unser BFD startete
mit dem Schuljahr und geht
zwölf Monate. An der Schule
gibt es Projekte, die immer ein

Schuljahr lang dauern, in die-
se sind wir mit der Beglei-
tung der einzelnen Schülerin-
nen und Schüler eingebunden.
In diesem Schuljahr beschäf-
tigen sich die Kinder mit Mei-
ßen – beispielsweise mit
Geografie und Geschichte.
Letztes Schuljahr lautete das
Thema „Vier Jahreszeiten“.

Saskia Fritzsch: Unser Ziel
ist es, den Schülerinnen und
Schülern vielfältige lebens-
nahe Erfahrung beizubrin-
gen. Im Unterrichtsplan ist
die Nutzung der Lehrküche
oder unserer Trainingswoh-
nung integriert. Viele der
Werkstufenkinder absolvie-
ren Praktika in der benach-
barten DRK-Werkstatt. Da
werden zum Beispiel Insek-
tenhotels gebaut und Fahrrä-
der repariert. Zudem gibt es
Kooperationen mit umliegen-
den Firmen im Bereich Pfle-
ge, Agrar und Handel, bei
denen die Kinder Berufser-
fahrung sammeln können.

Werkstufe, was heißt
das? Wie ist die Lehre an
der Schule organisiert?
Saskia Fritzsch: Wir haben
circa 118 Schülerinnen und
Schüler an unserer Schule,
vom Grundschulalter bis zur
Volljährigkeit, die 15 Klassen
bilden. Sie lernen in der Un-
terstufe, das entspricht dem
Grundschulalter, in der Mit-
telstufe – 4. bis 6. Klasse, in

der Oberstufe – 7. bis 9.
Klasse und in der Werkstufe
– die ab 16-Jährigen. Mit al-
len Lehrkräften sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
in der Verwaltung sind wir
ein Kollegium von rund 50
Personen.

Johanna: Das ist etwas, was
mich auch sehr beeindruckt
hat: Wir wurden hier sehr gut
aufgenommen und enorm
schnell in das Team inte-
griert. Die Atmosphäre ist
sehr offen und familiär. Das
macht den Einstieg und das
Mitarbeiten wirklich leicht.

Warum sollte man aus
Eurer Sicht ein FSJ oder
den Bundesfreiwilligen-
dienst absolvieren?
Johanna: Man sammelt auf
jeden Fall sehr intensiv Pra-
xiserfahrung. Praktische An-
teile nehmen in Studium und
Ausbildung wesentlich kürze-
re Zeit ein. Man lernt und
sieht schnell, wo man helfen
kann und gebraucht wird.
Ich finde auch, man wird
entscheidungsfreudiger. Bei
dem Ziel eines Studiums
wird die Zeit des BFD auf
den Numerus Clausus ange-
rechnet.

Andreas: Man wächst selbst
ein Stück mit während des
Jahres, lernt, sich Respekt
zu erarbeiten, zu motivieren
und wird offener.

Haben sich Eure Zu-
kunftspläne in dem Jahr
geändert?
Andreas: Nein, das BFD hat
uns beide in unserem jewei-
ligen Berufswunsch bestärkt.

Johanna: Ich wünschte, ich
könnte mich bereits für das
Studium Soziale Arbeit an-
melden, denn das ist defini-
tiv mein Studienwunsch. Lei-
der laufen die Fristen noch
nicht. Von mir aus könnte es
losgehen.

Wir danken für das Gespräch.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Ein Stück des Weges gemeinsam gehen
Bundesfreiwilligen-
dienst oder Freiwil-
liges Soziales Jahr
an der Schule „An
der Nassau“ Mei-
ßen

In den Schulalltag integriert
und von den Kindern ge-
mocht und gesucht: Johanna
und Andreas (l.) im Spiel
während der Hofpause

Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch

Die Schule „An der Nassau“
möchte auch im kommenden
Schuljahr gern zwei jungen
Menschen die Möglichkeit
zur Orientierung für ihre be-
rufliche Zukunft bieten und
sucht Freiwillige für ein FSJ
oder den BFD. Interessierte
wenden sich an:

Schule „An der Nassau“
Meißen
Schule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Ent-
wicklung
Hermann-Grafe-Straße 36
01662 Meißen
Tel.: 03521 727663
schule@fsgmeissen.lern-
sax.de
www.andernassau.de
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Meißen
p Adelheid – Kaiserin, Stifte-
rin, Heilige. Über das Leben
und Wirken der Adelheid von
Burgund und die Stifterfigu-
ren im Meißner Dom | ab
22.01., 14.30 Uhr | Meißen,
Domplatz 7, Tel. 03521
452490, dom-zu-meißen.de
p Alltag. Aufschwung. Weih-
nachtszeit. Meißen in den
1950er Jahren | bis 26.02.
11-17 Uhr, außer Mo | Mei-
ßen, Heinrichsplatz 3, 03521
458-857, stadt-meissen.de/
de/austellungen

Großenhain
p Treffpunkt Museum – Füh-
rung hinter die Kulissen des
Museums, 17 Uhr | Großen-
hain, Kirchplatz 4 | Museum
Alte Lateinschule Großenhain,
Anmeldung unter 03522 304-
170, museen-grossenhain.de

Moritzburg
p „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ - Winterausstellung |
Moritzburg, Schloss Moritz-
burg | täglich 10-17 Uhr, bis
26.02.2023 | Tel. 035207
87318, schloss-moritzburg.de
p Vom Keller bis zum Dach –
Sonderführung | Moritzburg,
Schloss Moritzburg | 26.02.
13 Uhr

Radebeul
p „Karl Mays Orient“ – Son-
derausstellung | Radebeul,
Karl-May-Museum Radebeul |
02.12.2022- 04.06.2023, Di -
So 10-18 Uhr | Tel. 035207
87318, karl-may-museum.de

Coswig
p Alles rollt! – Murmel, Ball und
Co. | Karrasburg Coswig, Kar-

rasstraße 4 | bis 05.03.2023 |
Tel. 03523 66450, karras-
burg-coswig.de

Für Familien & Kinder

Landesbühnen Sachsen
Radebeul, Meißner Straße 152,
Tel. 0351 8954214, landes-
buehnen-sachsen.de
p Pinocchio – von Carlo Col-
lodi, 08.02. 10 Uhr
p Blauer als sonst - Schau-
spiel von Eva Rottmann,
01.03. 10 Uhr

Familienzentrum Radebeul
Radebeul, Altkötzschenbroda
20, Tel. 0351 839730, fa-
milienzentrum-radebeul.de
p Winterferienprogramm, 6
bis 12 Jahre | 20.-24.02.,
9-16 Uhr, Kosten 14 Euro pro
Tag, Programm auf Website
zu finden
p Winterferienprogramm, 10
bis 16 Jahren | 13.-17.02.,
9-15 Uhr, Kosten 12 Euro pro
Tag, Programm auf Website
zu finden
p Musik und Bewegung für

Babys, 6 bis 10 Monate | ab
27.02., Details auf der
Website
p Musik und Bewegung für
Kleinkinder, 1,3 bis 3 Jahre
| ab 23.02., Details auf der
Website
p Tragetücher & Tragehilfen
– Workshop zum Auspro-
bieren | 28.02. 16.30 Uhr

Karl May Museum Rade-
beul
Radebeul, Karl-May-Straße
5, Tel. 0351 8373031, karl-
may-museum.de
p „Damals, als ich Old Shat-
terhand war …“ – Erlebnis-
rundgänge mit Karl May, 7
bis 14 Jahre | 11. & 12.02.,
18. & 19.02., 21.02., 23.02.,
25 & 26.02. 11 Uhr
p „Winnetou, Yakari & Co.“
- Familienführung, 5 bis 10
Jahre | 12.02., 19.02., 26.02.
15 Uhr

Albrechtsburg Meißen
Meißen, Domplatz 1, Tel.
03521 47070, albrechts-
burg-meissen.de

p Funzelführung mit Albin |
10., 11., 12.02. & 17., 18.,
19.02. 19 Uhr
p Taschenlampenexkursion
| 13., 15., 16., & 20., 21.,
22. & 23., 23.02. 19 Uhr

Dom zu Meißen
Meißen, Domplatz 7, Tel.
03521 4070073, dom-zu-
meissen.de
p Sie bauten eine Kathedrale
– Baugeschichte und Hand-
werkskunst | 13. - 24.02. tägl.
10.30 Uhr
p Suchet, so werdet ihr fin-
den – Entdeckertour durch die
Kathedrale | 13. - 24.02.
tägl. 10.30 Uhr

Stadtmuseum Meißen
Meißen, Heinrichsplatz 3, Tel.
458-857, stadt-meissen.de
p Fotoworkshop für Kinder
und Jugendliche mit Daniel
Bahrmann, 10 bis 18 Jahre
| 15.02. 10 Uhr
p Von Aalkorb bis Zwiebel-
muster – Rundgang für Fa-
milien | 23.02. 10 Uhr

Theater Meißen
Meißen, Theaterplatz 15, Tel.
03521 415511, theater-
meissen.de
p In Kaspers Küche ist der Teu-
fel los | 15. & 16.02. 10 Uhr
p Odysseus, ab 9 Jahre |
27.02. 10 Uhr
p Symphonix II the Legend
of Hip Hop | 03.03. 19 Uhr
p Tumba Ito – Café Cubano,
ab 12 Jahre | 07.03. 10 Uhr

Moritzburg
Moritzburg, Schloss Moritz-
burg, Tel. 035207 87318,
schloss-moritzburg.de
p Wir spielen Aschenbrödel –

Mitmachtheater für Kinder in
historischen Kostümen | 12.02.
11 & 14 Uhr, 23.02. 11 & 14
Uhr
p Aschenbrödel trifft Aschen-
puttel – Mitmachmärchen mit
Zofe Babette | 17.02. 11 &
14 Uhr, 18.02. 11 & 14 Uhr,
24.02. 11 & 14 Uhr, 25.02.
11 & 14 Uhr, 26.02. 13 Uhr
p Aschenbrödel – Historisches
Tischtheater, ab 6 Jahre |
14.02. 11 & 14 Uhr, 15.02.
11 & 14 Uhr
p Alles über das Pferd Niko-
laus, ab 8 Jahre | 19.02. 11
& 14 Uhr
p Tuli und ihre drei Eisblu-
men, ab 6 Jahre | 20.02. 11
& 14 Uhr, 21.01. 11 & 14 Uhr

Museum Alte Lateinschule
Großenhain
Großenhain, Kirchplatz 4, Tel.
03522 304-174, museen-
grossenhain.de
p Ferienangebot für Kinder
mit Weben, Filzen und Stoff-
druckens | 15.02. 9.30 Uhr,
bitte vorher anmelden

Börse Coswig
Coswig, Hauptstraße 29, Tel.
03523 700186, boerse-cos-
wig.de
p Familienfasching mit Brunch
| 12.02. 9.30 Uhr

Villa Teresa
Coswig, Kötitzer Straße 30, Tel.
03523 700186, villa-teresa.de
p Die verrückte Küche –
Hochmusikalisches Spektakel
für Kinder zum Hören, Sehen
und Mitmachen | 04.03. 16 Uhr

Zusammengestellt von

A. Pfefferkorn

Veranstaltungen im Landkreis Meißen

Alles über
das Pferd Ni-
kolaus im
Schloss Mo-
ritzburg
Foto:

Sylvio Dittrich

Die große Baumesse

10–18 Uhr · www.baumesse-haus.de

Der Start in die Bausaison – Alles zum Bauen, Sanieren, Einrichten und Energie sparen.

MESSE DRESDEN · 2.–5.März

Der Messe auf
Facebook folgen!

Die HAUS®

auch als App!
ORTEC Messe und Kongress GmbH
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Die WEB Windenergie Deutschland GmbH
beantragte beim Kreisumweltamt des
Landkreises Meißen als zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nach § 16 b des
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I
S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober
2022 (BGBl. I S. 1792) geändert wor-
den ist, die

immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung zur Errichtung und zum
Betrieb einer Windkraftanlage vom
Typ Vestas V126-3.6 MW mit einer
installierten Nennleistung von 3,6
MW, 166 m Nabenhöhe und 126 m
Rotordurchmesser in der Gemeinde
Glaubitz, Gemarkung Glaubitz, Flur-
stück 515 sowie den Rückbau von
zwei Alt-Windkraftanlagen vom Typ
Vestas V52-0.85 MW (Gesamtleis-
tung 1,7 MW) in der Gemeinde
Glaubitz, Gemarkung Glaubitz, Flur-
stücke 361 und 370/1 im Vorrang-
und Eignungsgebiet „WI05 Streu-
men“.

Der Antragsgegenstand umfasst eine
Anlage nach Nr. 1.6.2/V des Anhangs 1
der Vierten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.
Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) geän-
dert worden ist. Gemäß § 7 Absatz 3
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung 18. März 2021
(BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14
des Gesetzes vom 10. September 2021
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist,
wird antragsgemäß eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt.

Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich
in 2024 erfolgen, sofern die Genehmi-
gung erteilt wird.

Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung
nach den Vorschriften des BImSchG
und wird hiermit gemäß § 10 Absätze
3, 4 und 6 BImSchG sowie der §§ 8 bis
10 a und 12 der Neunten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über das
Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zu-
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom
11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)
geändert worden ist, öffentlich bekannt
gemacht.

Der Genehmigungsantrag, die dazugehö-
rigen Unterlagen (Schallprognose, Schat-
tenwurfprognose, Artenschutzfachbeitrag,
Faunistische Gutachten, Landschaftspfle-
gerischer Begleitplan, usw.) und der UVP-
Bericht, mit Ausnahme der Unterlagen
nach § 10 Absatz 2 Satz 1 BImSchG
(Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse),
sowie die entscheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen, die der Be-
hörde zum Zeitpunkt der Bekanntma-
chung vorliegen, liegen nach dieser Be-
kanntmachung einen Monat vom

13. Februar 2023 bis einschließlich
13. März 2023

für jedermann zur Einsichtnahme an
folgenden Stellen aus:

Landratsamt Meißen, Kreisumwelt-
amt, Sachgebiet Immissionsschutz,
Remonteplatz 8, 01558 Großen-
hain, Raum 2.10
Sprechzeiten:
Montag 8:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 8:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr

Gemeinde Nünchritz, Glaubitzer
Straße 10, 01612 Nünchritz
Sprechzeiten:
Montag 8:00 – 11:00 Uhr
Dienstag 8:00 – 11:00 Uhr und

13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 13:00 – 15:30 Uhr
Freitag 8:00 – 11:00 Uhr

Gemeinde Wülknitz, Bahnhofstraße
21, 01609 Wülknitz
Sprechzeiten:
Montag 8:30 – 14:00 Uhr
Dienstag 8:30 – 16:00 Uhr
Mittwoch 8:30 – 14:00 Uhr
Donnerstag 8:30 – 18:00 Uhr

Gemeinde Zeithain, Hauptstraße
36a, 01619 Zeithain
Sprechzeiten:
Montag 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr und

13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 – 11:00 Uhr

Die vorgenannten Unterlagen können wäh-
rend der oben genannten angegebenen
Zeiten bzw. nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung eingesehen werden.
Die jeweiligen Regelungen der oben ge-
nannten Behörden zum Besucherver-
kehr sind zu beachten.

Ferner sind die Unterlagen gemäß § 20
UVPG über das zentrale Internetportal
zugänglich und können unter https://
uvp-verbund.de/startseite aufgerufen
werden.

Weitere Informationen, die für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Vor-
habens von Bedeutung sein können und
die der Genehmigungsbehörde erst
nach Beginn der Auslegung vorliegen,
werden der Öffentlichkeit nach den Be-
stimmungen über den Zugang zu Um-
weltinformationen zugänglich gemacht.

Einwendungen gegen das Vorhaben

können vom

13. Februar 2023 bis einschließlich
13. April 2023

schriftlich bei einer der oben genannten
Stellen vorgebracht werden. Es gilt da-
bei das Eingangsdatum.

Die Einwendungen müssen in leserlicher
Schrift den Vor- und Familiennamen so-
wie die volle Anschrift des Einwenders
enthalten. Unleserliche Namen oder An-
schriften werden bei gleichförmigen Ein-
wendungen (zum Beispiel Unterschrif-
tenlisten) unberücksichtigt gelassen.
Die Schriftform kann durch die elektro-
nische Form ersetzt werden. Die Über-
mittlung des elektronischen Dokuments
hat unter Bezugnahme auf das in der
Überschrift benannte immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren an
folgende Adresse zu erfolgen: kreisum-
weltamt@kreis-meissen.de.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind al-
le Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen, § 10 Absatz 3 Satz 5
BImSchG.

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung
des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungszustellungsrechts für den
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) vom
19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), das
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.
Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert
worden ist, in Verbindung mit § 17 Ab-
satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) vom 23. Januar 2003
(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch
Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154), müs-
sen Einwendungen, die von mehr als 50
Personen entweder auf Unterschriften-
listen unterzeichnet oder in Form gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleich-
förmige Einwendungen), einen Unter-

zeichner mit seinem Vor- und Familien-
namen, seinem Beruf und seiner An-
schrift als gemeinsamen Vertreter der
übrigen Unterzeichner bezeichnen.
Des Weiteren bleiben gemäß § 17 Ab-
satz 2 Satz 1 VwVfG gleichförmige Ein-
wendungen unberücksichtigt, die nicht
auf jeder mit einer Unterschrift verse-
henen Seite deutlich Name und An-
schrift des Vertreters der übrigen Un-
terzeichner erkennen lassen oder bei
denen der Vertreter keine natürliche
Person ist.

Darüber hinaus können nur solche Ein-
wendungen berücksichtigt werden, die
angeben, welche Beeinträchtigungen be-
fürchtet werden.

Einwendungsschreiben werden dem An-
tragsteller und den Behörden, deren Auf-
gabenbereich berührt ist, bekannt gege-
ben. Auf Verlangen des Einwenders wer-
den dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit diese Angaben nicht
zur ordnungsgemäßen Durchführung des
Verfahrens erforderlich sind.

Auf einen öffentlichen Erörterungstermin
wird gemäß § 16 b Absatz 5 BImSchG
verzichtet, da die WEB Windenergie
Deutschland GmbH diesen nicht bean-
tragt hat.

Die Entscheidung über den Antrag und
die Einwendungen wird öffentlich be-
kannt gemacht. Die Zustellung der Ent-
scheidung über den Antrag an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, § 10 Absatz 8
BImSchG.

Meißen, 16. Januar 2023

Tilo Lindner
Beigeordneter

Bekanntmachung des Landratsamtes Meißen nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung über einen Genehmigungsantrag der WEB

Windenergie Deutschland GmbH, Sachsentor 29, 21029 Hamburg,
vom 16. Dezember 2021

Projektaufruf Maßnahmen zur Fach-
kräftesicherung im Landkreis Mei-
ßen 2023

Entsprechend der Fachkräfterichtlinie des
Freistaates Sachsen können für Maßnah-
men zur Fachkräftesicherung ab sofort
wieder Projektanträge gestellt werden.

Im Rahmen dieser Richtlinie erhält die
Fachkräfteallianz im Landkreis Meißen jähr-
lich ein sogenanntes Regionalbudget. Da-
mit können Projekte, die zur Fachkräftesi-
cherung im Landkreis Meißen beitragen
und den Handlungsschwerpunkten der re-
gionalen Fachkräfteallianz entsprechen, be-
fürwortet, priorisiert und zur Förderung an
die Sächsische Aufbaubank (SAB) emp-
fohlen werden.

Förderfähig sind folgende Vorhaben:

1.Maßnahmen zur Fachkräftesicherung
unter den Bedingungen des digitalen
Wandels sowohl auf der betrieblichen
als auch der überbetrieblichen Ebene

2.Maßnahmen zur Verbesserung der
Qualität der Arbeit mit dem Ziel der
Fachkräftesicherung, unter anderem
sozialpartnerschaftliche Projekte

3.Fachkräftekampagnen, -veranstaltun-
gen und weitere Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstüt-
zung der Fachkräftesicherung in den

Landkreisen und Kreisfreien Städten
4.Maßnahmen zur Information und

Sensibilisierung von Unternehmen
mit Blick auf Fachkräftegewinnung
und -bindung

5.Etablierung von Unternehmens- und
Branchenverbünden zur Fachkräftesi-
cherung sowie Fachkräftepools sowie
Verbünden für strategische Personal-
entwicklung, eLearning und lernende
Organisationen auf der überbetriebli-
chen Ebene

6.Maßnahmen zur Kooperation von
Hochschule und Wirtschaft zur Fach-
kräftesicherung einschließlich struk-
turfördernde Maßnahmen zur Aktivi-
rung des Fachkräftepotenzials von
Studienaussteigern sowie Maßnah-
men zur Verbesserung des Übergangs
von Hochschulabsolventen in den re-
gionalen Arbeitsmarkt

7.Maßnahmen zum Aufbau von Netz-
werken und Strukturen mit dem Ziel
der Anwerbung und/oder Begleitung
ausländischer Fachkräfte und/oder
Auszubildender in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt und zur Etablie-
rung einer Willkommenskultur

8.Maßnahmen zur Optimierung des
Systems und weitere Maßnahmen zur
Arbeits- und Ausbildungsmarktinte-
gration insbesondere von Benachtei-
ligten und von Menschen mit Migra-
tionshintergrund

9.Etablierung von geeigneten Struktu-
ren sowie weitere Maßnahmen zur
Fachkräftesicherung durch Ausbau le-
bensphasenorientierter Personalarbeit

10. Studien und Handlungskonzeptio-
nen in Bezug auf zukünftigen
Handlungsbedarf in speziellen Be-
reichen der Fachkräftesicherung.

In Rahmen einer Sitzung der regionalen
Fachkräfteallianz werden die eingereichten
Projektanträge bewertet und priorisiert.

Bei der Entscheidung zur Priorisierung ist
maßgeblich, dass das Projekt:

p passfähig zum regionalen Handlungs-
konzept der Fachkräfteallianz ist,

p sich sinnvoll in den Rahmen der Re-
gion einbettet und bereits bestehende
Aktivitäten oder Vorläuferprojekte er-
gänzt und

p einen nachhaltigen Beitrag zur Fach-
kräftesicherung in der Region leistet.

Projektergebnisse und deren Nachhaltig-
keit müssen ausführlich dargestellt wer-
den.
Es ist eine Förderung von bis zu 90 Pro-
zent der Gesamtkosten (Sach- und Per-
sonalkosten) möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Säch-
sische Staatsministerium für Wirtschaft,

Arbeit und Verkehr (SMWA) zukünftig den
Besuch von Projekten plant.

Abgabeschluss für Projektanträge:
15. März 2023

Für die Projektanträge sind die Vordru-
cke der Sächsischen Aufbaubank – För-
derbank zu nutzen, die unter u.a. auch
auf www.sab.sachsen.de abrufbar sind.
Die Einreichung der vollständigen Unter-
lagen wird erbeten an das:

Landratsamt Meißen
Jobcenter/Regionale Fachkräfteallianz
Herrn Tilo Richter
Postfach 10 01 52
01651 Meißen

oder als E-Mail im pdf-Format an:
JC.Fachkraefteallianz@kreis-meissen.de

Für weitere Fragen können sich Interes-
sierte gern wenden an:

Tilo Richter
Sachbearbeiter Fachkräfteallianz
Tel. 03521 725-4033

Zusätzliche Informationen und Downloads
der für die Einreichung erforderlichen Un-
terlagen können auf der Internetseite der
Sächsischen Aufbaubank www.sab.
sachsen.de (Eingabe des Suchbegriffes

„Fachkräfterichtlinie Teil B Ziffer I“)
abgerufen werden.

Das regionale Handlungskonzept kann
unter: www.kreis-meissen.de - Wirt-
schaft & Nahverkehr - Regionale Fach-
kräfteallianz eingesehen werden.

Regionale Fachkräfteallianz im Landkreis Meißen
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Das Landratsamt Meißen, Kreisvermes-
sungsamt, hat Daten des Liegen-
schaftskatasters geändert:

Betroffene Flurstücke

Gemeinde Meißen

Gemarkung Bohnitzsch
(Az.: 20103/781/22-B): 1/1, 1/3, 4/6,
8/14, 12/7, 12/14, 13/1, 14, 17/1,
19/1, 19/2, 22/3, 24/4, 34/2, 34/5,
34/9, 34e, 34l, 34m, 34n, 34t, 34v,
34z, 37/3, 37/5, 37a, 37b, 40/18, 40b,
40g, 40h, 40l, 40m, 41z, 45a, 46a, 47,
47a, 47b, 47c, 59/1, 60/1, 84/1, 85/1,
109/1, 109a, 109b, 109d, 109e, 109g,
125/13, 132/7, 154/12, 157/2, 157/4,
157g, 194/2, 195, 197, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236a, 236b, 236c,
236d, 236f, 236g, 236h, 237, 237c,
237f, 237h, 237m, 237o, 237p, 238a,
238b, 238c, 238d, 238e, 238f, 238k,
238l, 238m, 238o, 238p, 238q, 238r,
238s, 239, 239a, 239b, 239c, 289,
298/2, 318, 328, 348, 350/1, 381/1,
381/2, 381/3, 422/3, 422/4, 422/5,
422/11, 422/15, 435/1, 435/2, 437/2,
439/1, 444/11

Gemarkung Cölln
(Az.: 20103/799/22-B): 7, 10, 11, 12,
13/3, 16/2, 17/4, 17/5, 18, 20, 31/1,
37, 39, 52, 52c, 52e, 57a, 57c, 57d,
57g, 57m, 57n, 57o, 58/1, 60/4, 61a,
61d, 61/2, 62a, 63, 64, 67b, 67d, 68a,
68/3, 68/10, 68/11, 68/13, 68/14,
68/16, 73/1, 98/6, 98/7, 98a, 98c,
98q, 99, 103, 105, 110a, 119, 120,
128/12, 138, 139b, 140/1, 141/1,
148/8, 149/15, 149/21, 149e, 149f,
154/2, 154/3, 155/5, 157/3, 164,
164/1, 164/2, 164a, 166/7, 166/8,
166/10, 166/15, 166c, 166e, 166f,
166g, 166h, 168/2, 169, 169e, 169f,
169g, 170/3, 170d, 170i, 171a, 171d,
171f, 171h, 171k, 171n, 171q, 185b,
207, 213, 214b, 285/1, 301/3, 331/4,
331/6, 331/8, 331/19, 331/20,
331/22, 338/1, 338/4, 338a, 338b,
338g, 352/2, 418/1, 426/1, 431/5,
431/9, 433/1, 435/2, 439/1, 440,
441/3, 442/3, 442/5, 442/6, 442a,
447/3, 449/4, 455/3, 455/4, 467g,
473, 474/3, 474/4, 488/1, 500/1, 517,
522a, 531a, 531b, 533a, 533b, 545/2,
565, 565d, 565e, 565n, 565q, 565u,
565v, 571a, 575/1, 579/1, 579a, 579b,
581, 606a, 630, 632, 633, 634, 636,
638, 639, 644/1, 644/2, 645, 658/4,
658/5, 660b, 661, 661a, 667, 670,
671, 673, 674, 677, 678, 681, 682,
685, 687, 688, 691/1, 709/4, 710/1,
710/2, 712a, 712b, 721/2, 721/6,
721/7, 731/4, 731/5, 731/6, 731/7,
731/8, 731/9, 731/15, 731/32,

731/46, 731/47, 731/58, 736/4,
744/2, 744/3, 745/3, 771, 775, 776,
777, 778, 792/3, 803, 803a, 805/2,
814/24, 814/32, 814/42, 814/59,
833/1, 835/2, 835/3

Gemarkung Korbitz
(Az.: 20103/813/22-B): 3/1, 5/4, 10,
22/8, 22a, 22d, 25/3, 25/5, 26/3,
27/1, 27n, 28b, 33/3, 34/3, 35/7,
35/9, 35/11, 35/16, 37b, 38/3, 38f,
39/6, 39/15, 40g, 40i, 40k, 40l, 41/2,
41/3, 41/4, 42/4, 42/5, 42/6, 42/11,
42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/21,
44/24, 46/1, 53, 54, 56, 60a, 60b, 62,
66/2, 66/6, 67, 68/2, 68c, 68e, 68g,
68h, 70, 71/3

Gemarkung Lercha
(Az.: 20103/944/22-B): 1/2, 10a, 11,
12, 16/1, 16/2, 19/1, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 48b, 61,
64c, 70/3, 77, 80, 82, 88a, 89, 109/9,
110/3, 112, 117/2, 117/3, 119a, 119b,
119c, 120a, 120b, 121, 125, 129, 130,
136/2, 139/1, 140/2, 141, 142, 143,
145, 147/2

Gemarkung Meißen
(Az.: 20103/1039/22-B): 481/2, 740,
741b

Gemarkung Nassau
(Az.: 20103/934/22-B): 1/4, 1v, 6/2,
14/1, 17/14, 17/28, 18/6

Gemarkung Niederspaar
(Az.: 20103/799/22-B): 23/1, 24

Gemarkung Obermeisa
(Az.: 20103/988/22-B): 2b, 3a, 4, 7c,
7d, 7i, 7l, 7q, 7s, 7t, 8/1, 8/6, 9, 13,
20/15, 23/1, 26/5, 29d, 44, 50/1, 50b,
52, 53, 85/13, 85/58, 85/78, 85a, 85i,
85k, 85l, 85m, 85n, 85o, 85p, 86a,
86c, 86d, 86h, 86k, 86m, 86n, 86o,
86p, 86q, 86r, 86s, 86t, 86u, 86v, 86w,
86x, 86y, 86z, 87/45, 101, 107, 112/1,
112/2, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6,
126/1, 127, 130, 131/1, 132/1, 145/2,
152/1

Gemarkung Proschwitz
(Az.: 20103/721/22-B): 151, 153, 157,
164/1, 166/2, 167/1, 169/1, 176,
184/3, 184/4, 185, 186/1, 187/1,
188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 190/5,
193a, 198a, 199, 200/4, 201/2, 202a,
202f, 202i, 204/1, 204/2, 224a, 225/5,
225/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4,
233/5, 233a, 233b, 233c

Gemarkung Rottewitz
(Az.: 20103/778/22-B): 1/3, 5/5, 7,
40d, 40b, 40f, 41, 42/5, 42/7, 44/4,
44/10, 45/3, 45a, 54g, 55/5, 72a, 72f

Gemarkung Winkwitz
(Az.: 20103/1122/22-B): 1, 3, 4, 8,
13, 16, 18, 19, 21/1, 22/1, 25/2, 25/3,

28, 29, 30, 72/1, 121/9, 121b, 121c,
121d, 124/1, 124/2, 129a, 130/1, 171,
177, 178a, 188, 190, 190a, 191, 195a,
197a

Gemarkung Zaschendorf
(Az.: 20103/746/22-B): 4/1, 7, 9/1,
9b, 9c, 9d, 17/1, 17/2, 22/3, 26/8,
26/9, 26/45, 26b, 26c, 26d, 26h, 26i,
31/1, 32/1, 32/2, 32b, 32c, 32d, 32e,
35/17, 35/38, 35/39, 35/42, 35/44,
35/45, 35/57, 36/39, 41/2, 41/4, 41a,
42/1, 43, 246/3, 246/4, 248, 249/7,
250/7, 264, 268, 274/2, 274/3, 275/1,
276/5, 297, 298, 394, 395, 396/3,
403a, 403c, 403d, 441, 444/2, 444/3,
446/1, 447, 448, 456, 457, 459, 460,
461, 462, 463, 465a, 465e, 465f,
465g, 465h, 465i, 465k, 465q, 465r,
465t, 469b, 469h, 469i, 476a, 489,
490/1, 492/9, 492/17

Gemarkung Zscheila
(Az.: 20103/799/22-B): 71/1

Gemeinde Niederau

Gemarkung Gröbern
(Az.: 20103/1045/22-B): 1/17, 3, 3a,
15, 16/1, 16/2, 18/12, 19/3, 20, 22/2,
32/3, 32a, 40/1, 44/1, 45, 51/2, 51d,
51e, 51f, 51h, 65, 70/6, 73, 259/28,
343c, 426/3, 471, 489b, 490/13,
490/15, 490/16, 492/1

Gemeinde Großenhain

Gemarkung Bauda
(Az.: 20103/883/22-B): 1/2, 1/3, 2/1,
7/5, 8/1, 10/3, 14/6, 16/3, 17/8, 18/1,
19, 22a, 26/3, 27/1, 27/3, 28/4, 28/5,
29/4, 30/3, 31/7, 32, 33/1, 33/4, 33c,
34/6, 39, 42, 42a, 45/4, 46a, 49,
50/11, 52, 55/2, 55/4, 56/2, 59/3,
59/6, 63, 67/1, 78/32, 169/22, 180,
180b, 187/15, 187/16, 255/3, 801e,
801k, 812a, 812b, 812d, 880, 891

Gemarkung Colmnitz
(Az.: 20103/694/22-B): 1, 2, 7/1, 7/3,
10/4, 11/1, 14, 15, 33, 42, 44, 45, 46,
48, 52/1, 54

Gemarkung Skassa
(Az.: 20103/735/22-B): 3/2, 4, 10/4,
12, 13, 15/5, 16, 22, 25/2, 26/1, 26/4,
27/1, 27/4, 29, 31/1, 31/2, 31/4, 31/6,
31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/14, 42,
43, 202a, 202b, 202c, 202d, 202e,
202f, 330/1, 313/1, 332/1, 332/2,
332a, 333/1, 333/2, 334, 376b, 492/1,
493/2, 554/3, 555/1, 555/3, 555/7,
602, 604/1, 604/2, 609, 616/1, 616/2,
619/7, 620/1, 622/2, 622/3, 622/4,
623, 624, 625, 626/1, 626/2, 627,
628, 630

Gemarkung Zschauitz
(Az.: 20103/780/22-B): 1/10, 3/1, 5,
8/1, 9, 11/6, 16/4, 17/5, 18/3, 20/17,

20/34, 20/37, 20/40, 20/56, 26b,
30/8, 30/10, 30/11, 30/12, 59a,
124/3, 124/5, 125/4, 147/19, 147/22,
147/33, 147/52, 147/53, 148/3,
148/22, 148/23, 148/24, 148/26,
148/27, 148/29, 148/30, 162/4

Gemeinde Thiendorf

Gemarkung Kleinnaundorf
(Az.: 20103/532/22-B): 1d, 1e, 2/2,
2/3, 7/1, 7/4, 8, 9, 10/2, 11/1, 13/1,
15, 16, 17/1, 19/5, 21/3, 21/14, 23/1,
23/6, 25, 26/3, 26/5, 27, 28/2, 29/1,
29/2, 30/3, 36/4, 195/3, 199/2, 201a,
304/1, 305a, 305b, 306/1, 306/2,
306/4, 309/3, 309/4, 342, 348, 348b,
352/1, 355c, 358/13, 388, 547

Gemeinde Stauchitz

Gemarkung Bloßwitz
(Az.: 20103/1108/22-B): 1, 3, 4, 5/1,
15/11, 26/5, 32/2, 32/4, 37/3, 38, 42,
43, 44, 45, 47/1, 47/2, 49, 51/2

Gemarkung Dösitz
(Az.: 20103/1110/22-B): 2/2, 7/2, 11,
12, 85, 87, 90, 92, 95

Gemarkung Panitz
(Az.: 20103/765/22-B): 1, 5, 6/5, 6/9,
7/1, 7/2, 8, 14, 15, 16, 19, 112, 113,
123, 221/2

Gemeinde Radebeul

Gemarkung Kötzschenbroda
(Az.: 20103/390/22-B): 2856/8, 2856/9

Gemeinde Ketzerbachtal

Gemarkung Kreißa
(Az.: 20103/1038/22-B): 18

Gemeinde Wülknitz

Gemarkung Wülknitz:
(Az.: 20103/1189/21-Ü) :32

Art der Änderung

1.Veränderung der tatsächlichen Nutzung
2.Veränderung der Lage
3.Veränderung von Gebäudedaten
4.Berichtigung der Flächenangabe (Az.:
20103/1189/21-Ü)

Allen Betroffenen wird die Änderung der
Daten des Liegenschaftskatasters durch
Offenlegung bekannt gemacht. Die Er-
mächtigung zur Bekanntgabe auf diesem
Wege ergibt sich aus § 14 Absatz 6
SächsVermKatG1.

Die Änderung des Gebäudenachweises
erfolgte von Amts wegen durch Auswer-
tung von Luftbilderzeugnissen. Die sich

aus § 6 Absatz 3 SächsVermKatG2 erge-
benden Pflichten der Grundstückseigen-
tümer bleiben davon unberührt.

Das Kreisvermessungsamt als untere
Vermessungsbehörde ist nach § 2 Absatz
3 SächsVermKatG für die Führung der
Daten des Liegenschaftskatasters zustän-
dig. Der Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters liegen die Vorschriften
des § 14 SächsVermKatG zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab dem
09.02.2023 bis zum 10.03.2023 im
Kreisvermessungsamt, Remonteplatz 7,
01558 Großenhain

in der Zeit
Mo. u. Fr. 8:00-12.00 Uhr
Di. 8:00-12.00 Uhr und

14.00-18.00 Uhr
Do. 8:00-12.00 Uhr und

14.00-17.00 Uhr

im Raum 006 zur Einsichtnahme bereit.

In Anbetracht der aktuellen Situation
aufgrund der Corona-Pandemie sind die
jeweiligen Regelungen der Behörde für
den Besucherverkehr zu beachten.

Nach § 14 Absatz 6 Satz 5 SächsVerm-
KatG gilt die Änderung der Daten des
Liegenschaftskatasters ab dem
18.03.2023 als bekannt gegeben.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter des
Kreisvermessungsamtes während der
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Großenhain, den 19. Januar 2023

Ziemer
Sachgebietsleiter

1 Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen und das Liegenschaftska-
taster im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Vermessungs- und Katasterge-
setz - SächsVermKatG) vom 29. Januar
2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S.
242).

2 „Wurde ein Gebäude nach dem 24.
Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet,
in seinen Außenmaßen wesentlich ver-
ändert oder die Nutzung eines Flurstü-
ckes geändert, hat der Eigentümer un-
verzüglich, spätestens zwei Monate
nach Abschluss der Maßnahme, die Auf-
nahme des veränderten Zustandes in
das Liegenschaftskataster auf seine
Kosten zu veranlassen.“

Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz

Gemäß § 61 der Landkreisordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in
Verbindung mit § 76 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) wird der Entwurf der
Haushaltssatzung des Landkreises Mei-
ßen für die Haushaltsjahre 2023 und
2024 an sieben Arbeitstagen

vom 13. Februar 2023 bis
einschließlich 21. Februar 2023

im Internet auf dem Beteiligungsportal
des Landkreises Meißen elektronisch

zur Verfügung gestellt.

Einwohner und Abgabepflichtige können
für die Dauer von vierzehn Arbeitstagen,
beginnend mit dem Tag an dem der Ent-
wurf elektronisch zur Verfügung gestellt
wird, Einwendungen gegen den Entwurf
der Haushaltssatzung des Landkreises
Meißen für die Haushaltsjahre 2023 und
2024 erheben. Letzter Termin zur Abgabe
der Einwendungen ist der 2. März 2023.
Über fristgemäß erhobene Einwendungen
beschließt der Kreistag in öffentlicher
Sitzung.

Das Beteiligungsportal des Landkreises
Meißen erreichen Sie unter

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
portal/lk-meissen/startseite

Meißen, 10. Januar 2023

Ralf Hänsel
Landrat

Ortsübliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfs
der Haushaltssatzung 2023/2024

des Landkreises Meißen
Wettbewerb
Bereits zum 19. Mal findet der IQ In-
novationspreis Mitteldeutschland statt
mit dem Ziel, Innovation und Wettbe-
werbsfähigkeit in Mitteldeutschland zu
steigern. Der bundesweit ausgeschrie-
bene Clusterinnovationswettbewerb mit
regionalem Fokus bindet als Dachmar-
ke die Innovationspreise der Städte
Halle (Saale), Leipzig und Magdeburg
ein. Bewerbungen aus diesen Regionen
haben somit doppelte Gewinnchancen.

Kategorien
Der Preis zeichnet marktfähige Produk-
te, Verfahren und Dienstleistungen mit
dem Branchenfokus Automotive, Che-
mie/Kunststoff e, Energie/Umwelt/So-
larwirtschaft, Informationstechnologie

und Life Sciences aus. Darüber hinaus
werden auch potenziell disruptive
Frühphasenprojekte gleichberechtigt
im Bewertungsprozess berücksichtigt.

Bewerbungen
Bewerbungen können über das Online-
Bewerbungstool auf der IQ-Webseite ein-
gereicht werden:
www.iq-mitteldeutsch-land.de

Wettbewerbsverlauf
Die Bewerbungsfrist endet am 13. März
2023. Die Preisverleihung findet am
22. Juni 2023 im Zündmagnet Wurzen
statt.

Metropolregion Mitteldeutschland
Management GmbH

IQ Innovationspreis
Mitteldeutschland 2023
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I. Die Haushaltssatzung 2023 des Abwasserzweckverbandes
Gemeinschaftskläranlage Meißen wird mit folgendem Wort-
laut bekannt gemacht:

Haushaltssatzung
des Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläran-

lage Meißen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 7 Abs. 2 der Verbandssatzung vom 17. März
2008, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung
der Verbandssatzung vom 15. August 2016 in Verbindung mit §
74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der
jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des
Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Meißen
in der Sitzung am 28. November 2022 folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen ent-
hält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

2.578.055,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

2.578.055,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwen-
dungen (ordentliches Ergebnis) auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
0,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf
0,00 EUR

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Auf-
wendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

- Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf

0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen

des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf
0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen
Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3
SächsGemO auf 0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderer-
gebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3
SächsGemO auf 0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 1.734.055,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 781.055,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit als
Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf 953.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
auf 0,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit auf 0,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als
Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

953.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätig-

keit auf 950.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit auf -950.000,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im
Haushaltsjahr auf 3.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßen
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,
wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
(1) Die Aufwandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird wie

folgt festgesetzt:

(2) Die Aufwandsumlage 2023 wird in vier Teilbeträgen zum
15.03.2023, 15.06.2023, 15.09.2023 und 15.12.2023 fällig.

Diera-Zehren, den 19. Januar 2023

Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen
Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

II. Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 10. Ja-
nuar 2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

III. Der Haushaltsplan 2023 wird in der Zeit vom

13. Februar 2023 bis 21. Februar 2023

in den Geschäftsräumen des Abwasserzweckverbandes Ge-
meinschaftskläranlage Meißen, Elbtalstraße 11, 01665 Diera-
Zehren, während der Dienstzeit zur Einsicht für jedermann
ausgelegt.

Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt

ist,
2.die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3.der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b)die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegen-
über dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Diera-Zehren, den 20. Januar 2023

Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband
Gemeinschaftskläranlage Meißen

Öffentliche Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2023

Mitgliedskörperschaft Aufwandsumlage 2023
(in EUR)

Meißen 717.073,89
Coswig 362.608,27
Radebeul 297.813,49
Weinböhla 172.035,36
Niederau 79.347,63
Diera-Zehren 36.035,00
Klipphausen 45.391,00
Klipphausen
(ehemals Triebischtal)

22.175,76

Gesamt 1.732.481,00

Die obere Flurbereinigungsbehörde des
Landkreises Meißen ordnete mit Be-
schluss vom 25.08.2022 das Flurberei-
nigungsverfahren B 169 Ortsumfahrung
(OU) Stauchitz nach §§ 1, 37 und 87
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) an, als
begleitendes Flurbereinigungsverfahren
zur Umsetzung des 3. Bauabschnittes
der B 169 Salbitz- Riesa. Die mit der Be-
kanntmachung des Flurbereinigungsbe-
schlusses entstandene Teilnehmerge-
meinschaft benötigt einen arbeitsfähigen
Vorstand, der von der Teilnehmerver-
sammlung gewählt wird. Die Teilnehmer,
das heißt alle Grundstückseigentümer
und Erbbauberechtigten im Flurbereini-
gungsgebiet, oder deren gesetzliche Ver-
treter und Bevollmächtigte, werden hier-
mit eingeladen zur

1. Teilnehmerversammlung
am Donnerstag, den 02.03.2023,

um 18:00 Uhr in den
Saal des Vereinshauses Stösitz,
Stösitzer Hauptstraße 50/52
01594 Stauchitz OT Stösitz

Zur Tagesordnung gehören folgende
Punkte:

TOP 1: Vorstellung des Flurbereini-
gungsverfahrens B 169 OU
Stauchitz

TOP 2: Erläuterung der Aufgaben des
Vorstandes und des Vorschla-
ges zum Wahlverfahren

TOP 3: Abstimmung zum Wahlverfah-
ren

TOP 4: Wahl des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teil-
nehmergemeinschaft. Er soll das volle Ver-
trauen der Teilnehmer besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich mög-
lichst viele Teilnehmer an der Wahl des
Vorstandes beteiligen.

Bitte melden Sie sich bis zum
28.02.2023 für die Teilnehmerver-
sammlung an. Nutzen Sie dafür die
Verfahrenswebseite unter der Adresse

www.vlnsachsen.de/270281/vor-
standswahl

oder rufen Sie uns an unter
03521 725-2188.

Auf der Seite finden Sie außerdem wei-
tere Informationen rund um das Flur-
bereinigungsverfahren B 169 OU Stau-
chitz und die Vorstandswahl.
Der Vorsitzende des Vorstandes und sein
Stellvertreter werden vom Amt be-
stimmt. Die Zahl der zu wählenden Mit-
glieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter hat das Amt auf je 4 festge-
setzt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer
oder Bevollmächtigte kann somit ins-
gesamt 8 Personen als Mitglied oder
Stellvertreter in den Vorstand wählen.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer.

Die Teilnehmer sind die Eigentümer der
zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücke. Erbbauberechtigte ste-
hen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr.
1 FlurbG).
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; ge-
meinschaftliche Eigentümer gelten als
ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaft-
liche Eigentümer nicht über die Stimm-
abgabe, so können sie ihr Wahlrecht
nicht ausüben.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist
zulässig. Bevollmächtigte haben sich in
der Versammlung durch eine schriftli-
che Vollmacht auszuweisen. Zu beach-
ten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3
FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer
oder Bevollmächtigte nur ein Stimm-
recht hat, auch wenn er mehrere Teil-
nehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht
selbst in der Wahlversammlung anwe-
send sein können, sollten daher
zweckmäßig eine Person bevollmächti-
gen, die nicht selbst als Teilnehmer
stimmberechtigt ist.
Teilnehmer, die bei der Wahl abwesend
sind und nicht vertreten werden, kön-
nen ihre Stimme nachträglich nicht
mehr geltend machen.
Kommt die Wahl im Termin nicht zu-
stande und verspricht ein neuer Wahl-
termin keinen Erfolg, so kann die obe-
re Flurbereinigungsbehörde des Land-
kreises Meißen nach Anhörung der land-
wirtschaftlichen Berufsvertretung die
Mitglieder des Vorstandes bestellen.
Der Wahl zum Vorstandsmitglied kann
sich jede volljährige, natürliche Person
stellen, unabhängig davon, ob sie Teilneh-
mer (das heißt Eigentümer oder Erbbau-
berechtigter im Verfahrensgebiet), Ne-
benbeteiligter (z. B. Bewirtschafter, Ge-
meindevertreter) oder Nichtbeteiligter
ist. Ebenso müssen die Kandidaten für den
Vorstand nicht örtlich ansässig sein. Die
Kandidaten für den Vorstand sollten in-
teressiert sein, aktiv an der Durchführung
des Verfahrens und an der Gestaltung des
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken.
Interessenten an der Mitarbeit im Vor-
stand der Teilnehmergemeinschaft sind
aufgerufen, bis zur Wahl ihre Bereitschaft
bei der Obere Flurbereinigungsbe-
hörde des Landkreises Meißen oder unter

kvma.flurneuordnung@kreis-meis-
sen.de

mit Kontaktdaten zu erklären.
Die Gebietskarte mit der Abgrenzung des
Flurbereinigungsgebietes kann unter der
Adresse
www.vlnsachsen.de/270281/Anord-
nung/Karte abgerufen werden.

Es wird empfohlen, einen eigenen Kugel-
schreiber (blau schreibend) mitzubringen.

Großenhain, den 4. Januar 2023

gez. Pohler
Sachgebietsleiterin
Obere Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigungsverfahren B 169 OU Stauchitz
Gemeinden Stauchitz, Naundorf, Liebschützberg, Stadt Riesa
Landkreis Meißen, Nordsachsen Verfahrensnummer: 270281
Aktenzeichen: 20104.21.8461.34/270281

Öffentliche
Bekanntmachung

Bekanntmachung und Einladung
zur Wahl des Vorstandes der
Teilnehmergemeinschaft

18. Sitzung des Kreistages Meißen
Donnerstag, 9. Februar 2023, 16 Uhr

Stadthalle „Stern“ Riesa | Großenhainer Straße 43 | 01589 Riesa

Weitere Informationen finden Interessierte im
Ratsinformationssystem: https://lra-meissen.more-rubin1.de/index.php

Sitzungskalender
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Die Sächsische AufbauBank (SAB) bie-
tet am 1. März 2023 im Landkreis
Meißen eine individuelle Beratung zu
den Förderprogrammen des Freistaa-
tes Sachsen an. Die Beratung findet in
den Räumen der WRM GmbH statt
oder wird aufgrund der aktuellen Lage
als Telefon-Termin zwischen 9 und
16 Uhr angeboten.
Eine Anmeldung für Existenzgründer
und Unternehmen ist telefonisch oder
per E-Mail bei der WRM GmbH mög-
lich. Zur Vorbereitung auf das Ge-
spräch wird um die Zusendung der
ausgefüllten Vorabinformation an
post@wrm-gmbh.de gebeten. Die Vor-
abinformation selbst finden Interes-
sierte unter:

www.wirtschaftsregion-meissen.de/
aktuelles/veranstaltungen.html

Kontaktdaten & Information
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521 47608-0
Anmeldefrist: 28. Februar 2023
Termin: 1. März 2023
Ort: WRM GmbH

Neugasse 39/40
01662 Meißen

Kostenfreier Fördermittel-
und Finanzierungsprechtag
in der Wirtschaftsförderung

Region Meißen (WRM)
GmbH

Im Kreisstraßenbauamt des Landratsamtes Meißen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle unbefristet zu besetzen:

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

Bauverwaltungsrecht (w/m/d),
Entgeltgruppe E 9c - Bewerbung bis 14.02.2023

Mitarbeiterin/Mitarbeiter

Registratur/Archivierung (w/m/d)
Entgeltgruppe E 4 - Bewerbung bis 15.02.2023

Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte bis über unser Karriereportal
unter www.kreis-meissen.de/Stellenausschreibungen ein.

Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Meißen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle unbefristet zu besetzen:

Leitung des Sachgebietes

Sozialpsychiatrischer Dienst (w/m/d)

Als Facharzt einer einschlägigen Fachrichtung oder als
Psychologischer Psychotherapeut bieten wir Ihnen in Abhängigkeit

von Ihrer Qualifikation eine tarifgerechte Bezahlung bis zur
Entgeltgruppe E 15 oder einen Dienstposten bis zur

Besoldungsgruppe A 14 an.

Ihre Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte bis zum 20.02. 2023 über
unser Karriereportal unter www.kreis-meissen.de/Stellenausschreibungen ein.

Aktuell kommt es aufgrund der Wohn-
geldreform zu einem erheblichen An-
tragsaufkommen. Daher werden die Bür-
gerinnen und Bürger vorerst gebeten,
von telefonischen und E-Mail-Nachfragen
bezüglich des Bearbeitungs- bzw. Aus-
zahlungsstandes abzusehen. Antragsstel-
lende erhalten zeitnah eine Eingangs-
bestätigung, sobald ihr Antrag in der
Wohngeldstelle eingegangen ist.
Die Bearbeitungszeit kann mehrere Mona-
te betragen.

Es wird deshalb unverändert empfohlen,
vor einer Antragstellung einen möglichen
Wohngeldanspruch unverbindlich zu prü-
fen. Der durch die hiesige Wohngeldstelle
favorisierte Wohngeldrechner der Stadt
Berlin ist auf der Homepage des Land-
kreises Meißen verlinkt.

Um das aktuelle Antragsvolumen besser
bewältigen und die Prüfung sowie Entschei-
dung über die Anträge schnellstmöglich
vornehmen zu können, arbeiten die Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter der
Wohngeldstelle ausschließlich im BackOf-
fice und stehen derzeit nicht für Fragen
zur Verfügung.

Für Informationen, Fragen, Antragstel-
lung oder in dringenden Angelegenhei-
ten sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Wohngeld-Hotline unter

03521 725-3188 erste Ansprechper-
sonen.
Diese sind auch für persönliche Vor-
sprachen oder die Abgabe von Un-
terlagen im Landratsamt Meißen,
Kreissozialamt, Wohngeld in 01662
Meißen, Loosestraße 17/19 wäh-
rend der Sprechzeiten erreichbar.

Hinweise für Wohngeldberechtigte,
die eine Bewilligungsbescheid für
Wohngeld über den 31. Dezember
2022 hinaus haben:
Diese Leistungsberechtigten müssen
keinen gesonderten Antrag für das
Wohngeld Plus ab 1. Januar 2023 stellen.
Die Neuberechnung und Auszahlung er-
folgt von Amts wegen. Das erhöhte Wohn-
geld wird voraussichtlich mit der lau-
fenden Leistung für den Monat März
2023 nachgezahlt und die Änderungs-
bescheide erteilt.

Hinweise zum Heizkostenzuschuss II:
Das Gesetz zur Änderung des Heizkos-
tenzuschusses, welches eine Auszah-
lung eines zweiten Heizkostenzuschusses
für alle Wohngeldhaushalte vorsieht,
die mindestens in einem Monat im Zeit-
raum vom 1. September 2022 bis zum
31. Dezember 2022 wohngeldberech-
tigt waren, wurde ebenfalls bereits be-

schlossen. Auch hier ist keine Antrag-
stellung erforderlich. Die Auszahlung
erfolgt von Amts wegen bei Vorliegen
der oben genannten Voraussetzungen.
Eine Auszahlung ist nicht vor April
2023 geplant.

Hinweise zum Zuschuss zu Heizöl
bzw. Pellets:
Die Bundesregierung hat hier ebenfalls
Entlastungen für private Haushalte be-
schlossen – und zwar rückwirkend für
den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis
1. Dezember 2022. Details müssen je-
doch aktuell noch zwischen Bund und
Ländern geregelt werden. Die Wohn-
geldstelle bittet daher derzeit von An-
fragen abzusehen. Sobald nähere In-
formationen vorliegen, werden diese
ebenfalls entsprechend veröffentlicht.

Hinweise zur Kostenübernahme für
Nachzahlungen in Verbindung mit Be-
triebskostenabrechnungen:
Ein Bedarf und die Kostenübernahme kön-
nen ausschließlich im Jobcenter oder Kreis-
sozialamt, Sachgebiet Sozialhilfe, geprüft
werden, nicht jedoch in der Wohngeld-
stelle.

Kreissozialamt

Aktuelle Informationen zur Umsetzung der
Wohngeldreform vom 1. Januar 2023

Neue Ausgabe der „Waldpost“ lie-
fert wichtige Tipps für die Erledi-
gung forstlicher Aufgaben

Wie fälle ich einen Baum, ohne mich und
andere dabei zu gefährden? Wie kann
ich den Waldumbau mit einfachen Mit-
teln vorantreiben? Wie ist eigentlich die
Situation beim Waldschutz in Sachsen?
Diese und andere wichtige Fragen be-
antwortet die „Waldpost“, die in einer
Auflage von mehr als 21.000 Exempla-
ren Anfang 2023 erschienen ist und
zur Information und Unterstützung von
Waldbesitzenden gedacht ist. Die Zeitung
wird durch Sachsenforst und seine Part-
ner redaktionell erstellt und verbreitet.

Die „Waldpost“ enthält zahlreiche prakti-
sche Tipps, fachlich kompetente Aufar-

beitungen, aber zum Beispiel auch
Hinweise zur Versicherung in der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft,
zum forstlichen Wegebau und die Dar-
stellung einer Methode zur Abschätzung
des Verjüngungspotenzials.

Die einmal jährlich erscheinende „Wald-
post“ ist ein Element des umfangreichen
Beratungsangebotes von Sachsenforst
für die sächsischen Waldbesitzenden. Sie
wird von den Forstbezirken und Schutz-
gebietsverwaltungen direkt an interes-
sierte Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer kostenlos versandt und liegt in
vielen Dienststellen von Sachsenforst
aus. Wer sie bisher nicht erhalten hat,
kann sich an die für seinen Wald zuständi-
ge Revierleitung von Sachsenforst wenden
und sich in eine Verteilerliste aufnehmen

lassen. Ist diese nicht bekannt, so lässt
sie sich einfach über die digitale Förs-
tersuche im Internet unter www.sach-
senforst.de ermitteln.

Im Internet können sich Interessierte die
„Waldpost“ unter

https://publikationen.sachsen.de/bdb/
artikel/41232

herunterladen oder als Druckausgabe be-
stellen. Hier können ebenso die Einleger der
jeweiligen Forstbezirke und Schutzgebiets-
verwaltungen eingesehen werden. Auch
die Ausgaben der letzten Jahre sind ver-
fügbar.

Staatsbetrieb Sachsenforst

Engagement der Waldbesitzenden
unerlässlich
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edes Jahr am 19. No-
vember wird mit dem In-

ternationalen Tag der Unter-
nehmerin auf weibliches Un-
ternehmertum aufmerksam
gemacht. Dies soll das Po-
tenzial der Frauen in der Wirt-
schaft unterstreichen und
nicht zuletzt auch auf die
Rahmenbedingungen hinwei-
sen, die es Frauen (und Fa-
milien) zum Teil erschweren,
als Unternehmerinnen er-
folgreich zu sein.
Eine dieser Frauen ist Dorit
Suárez. Bereits seit Ende
1996 verkauft sie in Meißen-
Cölln in der ehemaligen Stell-
macherei ihres Großvaters
schöne Dinge, die sie zum
größten Teil selbst in Indien
ausgesucht oder in Auftrag
gegeben hat. „Ich gehe gern
neue Wege und bin gleich-
zeitig fasziniert von Traditio-
nen. Mir gefällt Handgear-
beitetes aus natürlichen Ma-
terialien und ich liebe Far-
ben“, sagt sie über sich. Und
kombiniert dies alles in ih-
rem Unternehmen.
Dabei hatte sie lange Jahre
mehrere Mitstreitende. Neben
der „guten Seele des Hau-
ses“, die sie von Anfang an be-
gleitete, von 2016 bis 2019
auch eine Angestellte, welche
mit Mitteln des Jobcenters
unterstützt wurde. Sie war in
allen Bereichen des Unter-
nehmens tätig, insbesondere
beim Aufbau und Betreiben
des neuen Online-Shops.
Dorit Suárez ist Mitinitiatorin

J

des „Kunstfest-Cölln“ – des in-
zwischen größten Kunstfes-
tes der Stadt Meißen auf der
rechten Elbseite – und lädt in
ihre Räume auf der Zaschen-
dorfer Straße regelmäßig zu
Ausstellungen und Veranstal-
tungen ein.
Räume stimmig einzurichten
war schon immer reizvoll für die
Unternehmerin und selbstver-
ständlicher Bestandteil ihrer
über 25-jährigen Tätigkeit im
Handel mit Wohntextilien, Mö-
beln und Dekor. „Schönheit
trifft Pragmatismus“ beschreibt

ihren Ansatz recht gut.
Jeder Mensch verdient eine
Umgebung, in der er sich
wohlfühlt. Die nicht nur äs-
thetisch schön anzusehen,
sondern auch praktisch und
behaglich ist. Dazu trägt sie
gern bei. Wenn Funktionali-
tät und persönlich zuge-
schnittenes Interior Design
aufeinandertreffen sollen, dann
ist sie die Fachfrau dafür.

Jobcenter, Beauftragte für Chan-

cengleichheit am Arbeitsmarkt

DoritSuárez–Unternehmerin,
Einrichtungsprofi,
Forschernaturund

Indienkennerin
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